
 

Landesamt f¿r Steuern und Finanzen (LSF) 
A5_2 ï Mitteilung der Eingruppierung f¿r Bereitschaftsdienst  
Stand: 06/2012 

Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PVStS Ort und Datum 
 

Sachbearbeiter Telefon 
 

Beschªftigungsdienststelle 

Landesamt für Steuern und Finanzen 
 
Arb.Gr. 

Feststellung der Vergütungs- bzw. Lohngruppe 
für die Bezahlung von Bereitschaftsdienst 

    (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausf¿llen) 
  
Geschªftszeichen des LSF Name, Vorname
Sachbearb.-Nr. Personalnummer 

Die Bezahlung von Bereitschaftsdiensten erfolgt sowohl f¿r Beschªftigte, f¿r die Ä 8 Abs. 6 TV-L in der Fassung der ÄÄ 42 
bzw. 43 TV-L gilt, als auch ï in sinngemªÇer Anwendung - f¿r Beschªftigte, die unter Ä 8 Abs. 6 TV-L fallen, auf der 
Grundlage der Anlage E zum TV-L. 
Dabei gelten f¿r Beschªftigte, f¿r die Ä 8 Abs. 6 TV-L Anwendung findet, bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden 
Regelung die am 31. Oktober 2006 geltenden Bestimmungen fort. Es sind somit diejenigen Betrªge zu zahlen, die auch 
am 31. Oktober 2006 zustanden.  
F¿r Beschªftigte, die unter die ÄÄ 42 bzw. 43 TV-L fallen und f¿r die der Bereitschaftsdienst damit geregelt wurde, erfolgt 
dagegen eine Dynamisierung der maÇgebenden Stundensªtze.  
Es gilt jedoch in beiden Fªllen, dass sich das Entgelt f¿r die gewertete Bereitschaftsdienstzeit bei ¿bergeleiteten 
Beschªftigten auf der Basis ihrer Eingruppierung am 31. Oktober 2006 bestimmt. 
Ausnahme vom Stand 31. Oktober 2006: 
F¿r Beschªftigte, die nach dem 31.Oktober 2006 eingestellt werden sowie in Fªllen der ¦bertragung einer hºher oder 
niedriger bewerteten Tªtigkeit ist die Verg¿tungs- bzw. Lohngruppe maÇgebend, die sich zum Zeitpunkt der Einstellung 
bzw. Hºher- oder Herabgruppierung bei Fortgeltung des bisherigen Rechts ergeben hªtte. 
 
Für o.g. Beschäftigte, die Bereitschaftsdienst leisten, ist daher weiterhin die Mitteilung einer Vergütungs- bzw. 
Lohngruppe nach altem Recht an die Bezügestelle erforderlich. 

 
          o.g. Beschªftigte ist eingruppiert: 
 
         als Neueinstellung nach dem 31. Oktober 2006         
         ab                in                                                  
 
         infolge Hºhergruppierung nach dem 31. Oktober 2006 
         ab                in                                                 
 
         infolge Herabgruppierung nach dem 31. Oktober 2006 
         ab                in                                           
 
Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestªtigt: Auswertung in der Bez¿gestelle: 

 
 

 
Unterschrift/Funktionsbezeichnung/Stempel 


	BEARB: 
	ORT: 
	DATUM: 
	NAME: 
	TELEFON: 
	PVDS: 
	ADRESSE:  
	SCHLÜSSEL: 

	BESCHDS: 
	BEZEICHNUNG: 


	LFF: 
	ORT: 
	AGR: 
	ADRESSE: 

	P: 
	PNR: 
	NAME: 
	SBNR: 

	K1: Off
	DATUM1: 
	0: 
	1: 
	2: 

	VERG_GRUPPE: 
	1: [Vergütungsgruppe                              ]
	2: [Vergütungsgruppe                              ]
	0: [Vergütungsgruppe                              ]

	Drucken: 
	Löschen: 
	DER: [Der                           ]
	VG2: 
	0: 
	1: 
	2: 

	VG1: 
	2: [BAT-O                      ]
	1: [BAT-O                      ]
	0: [BAT-O                      ]

	l_Adressliste: [>Adresse>]


